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des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 16. Mai 1984

1835. Bau- und Zon.enordnung, Erschliessungsplan. Am
27. Februar 1984 setzte die Gemeindeversammlung Lindau
ihre Bau- und Zonenordnung und den Erschliessungsplan
fest. Gegen diesen Beschluss wurde ein Reknrs bei der Baure
kurskommission erhoben. Der Gemeinderat Lindan ersuchte
mit Schreiben vom 4. April 1984 um die Genehmigung der
nicht angefochtenen Teile der Ban- nnd Zonenordnung und
des Erschlicssungsplans.

Die Bau- und Zonenordnung entspricht dem vom Regie
rungsrat mit Beschluss Nr. 1696/1984 genehmigten kommuna
len Gesamtpla.n. Sie wurde von der Baudirektion vorgeprüft
nnd für zweckmässig befunden. Der hängigc Rekurs betrifft
die Umzonung der bisherigen Wohn- und Gcwcrbezone im
Gebiet Hammcrmühle in eine reine Gcwerbezonc G 3. Der
Ausgang dieses Rekursverfahrcns hat keinen Einfluss auf
den Zonenpian. Die beantragte Genehmigung ist gemäss § 5
Planungs- und Baugesetz möglich.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten
beschliesst der Regicrungsrat

1. Der Beschluss der Gcmeindevcrsammlnng Lindau vom
27. Februar 1984 betreffend Festsetzung der kommunalen
Bau- und Zoncnordnung und des Erschliessungsplans wird
unter Vorbehalt von Dispositiv II genehmigt.

II. Die Gcwcrbezonc G 3 im Gebiet Haanmcrmühlc wird
von der Genehmigung ausgenommen.

ITT. Der Gemeinderat Lindan wird eingeladen, Dispositiv
T und II dieses Beschlusses gemäss § 6 lit. a PBG öffentlich
bckanntzugcbcn.

TV. Mitteilung an den Gemeinderat Lindau (unter Rück
sendung je eines mit dem Gcnehmigungsvermcrk versehenen
Exemplars au- und Zoncnordnung, dc onenpians und
der sechs Dctailplänc [Waldabstandslinicn und des Er
chlicssungsplans inkl. Tabelle der gcschätztcn Baukoste so

wie mit er ittc, der Baudircktion 25 Exemplare der ge
druckten Bauordnung mit Zonenpian zuzustellen), die Kanz
ici der Baurckurskommissioncn, das Verwaltungsgcricht
sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten.

Zürich, den 16. Mai 1984

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

Roggwffler


